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§ 44d KflG Grundqualifikation und
Weiterbildung in Österreich

 KflG - Kraftfahrliniengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

1. (1)Lenker, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro,päischen Union sind, haben die Prüfung zur

Erlangung der Grundqualifikation in Österreich abzulegen, wenn sie ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben.

2. (2)Lenker, die Staatsangehörige eines Drittstaates sind und bei einem in Österreich niedergelassenen

Unternehmen arbeiten, haben die Prüfung zur Erlangung der Grundqualifikation in Österreich abzulegen. Lenker,

die Staatsangehörige eines Drittstaates sind, können die Prüfung zur Erlangung der Grundqualifikation in

Österreich ablegen, wenn ihnen ein Aufenthaltstitel, der das Recht auf unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt

in Österreich ermöglicht, erteilt wurde.

3. (3)Lenker, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben oder bei einem in Österreich niedergelassenen

Unternehmen arbeiten, können die Weiterbildung in Österreich durchlaufen.
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